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Erläuterungen zu den Textlichen Festsetzungen 

In der vorliegenden 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Sportpark Lilienthal“ werden 

ausschließlich die bestehenden Textlichen Festsetzungen zu Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft geändert und durch weitere Maßnahmen-

flächen (T6, T7 sowie T8 mit Kompensationsmaßnahme K01) ergänzt.  

Die nachfolgenden Textlichen Festsetzungen ersetzen daher im Bereich des Geltungsbereichs „externe 

Ausgleichsfläche“ (Maßnahmenfläche T4) die bestehenden Textlichen Festsetzungen des Urplans 

„Sportpark Lilienthal“ aus dem Jahr 2013 vollständig. 

Alle weiteren Textlichen Festsetzungen des Urplans „Sportpark Lilienthal“ gelten unverändert weiter. 
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I TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft  

Maßnahmenfläche T4 

Die Maßnahmenfläche T4 umfasst Teilbereiche der Flurstücke 2792/3, 2792/4 und 2793/14 in 

der Gewanne „Binsloch“ (Gemarkung Duttweiler) ca. 2 km östlich des Geltungsbereichs (G 1) 

des rechtskräftigen Bebauungsplans (B-Plans) „Sportpark Lilienthal“. Bei den Flächen in der Ge-

wanne „Binsloch“ handelt es sich um externe Kompensationsflächen, die den Geltungsbereich 

(G 2) des B-Plans „Sportpark Lilienthal“ darstellen. Die Flächen sind im Eigentum der Stadt und 

werden derzeit als Grünland genutzt. 

- Maßnahme C5 – Umwandlung von Ackerland in eine Schafweide (CEF-Maßnahmen, Zielar-

ten: Feldlerche, Grauammer, Grüne Strandschrecke) (Flst. 2792/3, 2792/4, 2793/14) 

▪ Aufgabe des vorhandenen Ackers und Umwandlung in eine extensiv genutzte Schaf-

weide.  

▪ Herausnahme schmaler, maximal 5 m breiter Saumstreifen aus der Nutzung, auf de-

nen sich blütenreiche Hochstaudenfluren einstellen. Diese Saumstreifen sind im jährli-

chen Wechsel neu auszuweisen.  

▪ Pflanzung einer Ansitz-/Singwarte in der Fläche. Der Baum ist aus der Artenverwen-

dungsliste (Anlage 4) zu entnehmen. 

 

Maßnahmenfläche T6 + T7 

Die Maßnahmenfläche T6 umfasst in Gänze das Flurstück 7703 in der Gewanne „Oberer Loch-

busch“ (Gemarkung Geinsheim). Die Maßnahmenfläche T7 umfasst einen Teilbereich des Flur-

stücks 7786 in der Gewanne „Am Wäldchen“ (Gemarkung Geinsheim). Bei den Flächen handelt 

es sich um externe Kompensationsflächen, die die Geltungsbereiche (G3 und G4) des B-Plans 

„Sportpark Lilienthal, 1. Änderung und Erweiterung“ darstellen. Die Flächen sind im Eigentum 

der Stadt und werden derzeit als Ackerfläche genutzt. 

- Maßnahme C6 – Umwandlung von Ackerland in eine Magerweide/-wiese mit extensiver 

Nutzung (Flst. 7703, 7786) 

Ziel: 

▪ Aufgabe des vorhandenen Ackers und Umwandlung in eine extensiv genutzte Weide. 

Sollte sich für die Fläche Flst. 7786 kein Beweider finden, ist die Fläche als extensive 

Wiese zu nutzen.  

▪ Herausnahme schmaler, maximal 5 m breiter Saumstreifen aus der Nutzung (ca. 20% 

der Fläche), auf denen sich blütenreiche Hochstaudenfluren einstellen. Diese Saum-

streifen sind im jährlichen Wechsel neu auszuweisen.  

▪ Pflanzung einer Ansitz-/Singwarte am Rand der Fläche (Crataegus monogyna Strauch 

3x v 175-200 cm). Der Baum ist aus der Artenverwendungsliste (Anlage 4) zu entneh-

men. 
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Herstellung: 

▪ Grubbern und eggen der Fläche, Planum für Ansaat herstellen. 

▪ Einsaat mit Regio-Saatgut aus dem UG 09 Oberrheingraben Frischwiese/Fettwiese 

Kräuteranteil min. 30%. 

▪ Ansaat Februar bis April oder Ende August bis Mitte September. 

Pflege: 

▪ 4 Wochen nach Ansaat ist ein Schröpfschnitt durchzuführen, um aufkeimende 

Ackerunkräuter zurück zu drängen. 

▪ Im ersten Jahr 2-schürige Mahd. Erster Schnitt nach Margeritenblüte ca. Mitte Juni, 2. 

Schnitt 8 Woche später ab Mitte August inkl. Abräumen des Mahdguts, Schnitthöhe 

mindestens 10 cm. 

▪ Dauerhafte Pflege durch extensive Beweidung mit Schafen (Stoßbeweidung). Alterna-

tiv 2-schürige Mahd, 1. Schnitt ab Mitte Juni, 2. Schnitt ab Mitte August inkl. Abräu-

men des Mahdguts. 

▪ Bei Beweidung Auszäunen von 5 m breiten Grasstreifen am westlichen Rand. Bei 

Mahd jährlich wechselnde 5m breite Altgrasstreifen an westlichem oder östlichem 

Rand der Fläche. 

 

Maßnahmenfläche T8 

Zusätzlich zur Maßnahme C5 auf der Fläche T4 ist, zur Gewährleistung des artenschutzrechtli-

chen Ausgleichs, auf der Hälfte des sich in Privatbesitz befindlichen Flurstücks 7693 in der  

Gewanne „Hinter der Hollerhecke“ (Gemarkung Geinsheim) eine Kompensationsmaßnahme 

umzusetzen. Die Flächen innerhalb des Flurstücks werden derzeit als Acker genutzt. Neben der 

Kompensation von in Anspruch genommenen Flächen innerhalb des Geltungsbereichs dienen 

die zu entwickelnden Flächen besonders artenschutzfachlichen Belangen.  

- Maßnahme K01 – Optimierung von Bruthabitaten für Feldbrüter (Flst. 7693, Gemarkung 

Geinsheim) 

Die entsprechende Kompensationsmaßnahme K01 wird auf dem Flst. 7693, Gemarkung Geins-

heim umgesetzt.  

Auf der als Acker genutzten Fläche werden Feldlerchenfenster in Kombination mit einem Blüh-

streifen angelegt. Alternativ zu den Feldlerchenfenstern ist auch die Ansaat im doppelten Saat-

reihenabstand möglich.  

Biozid Einsatz (fungizide Saatgutbeizen sind zulässig) und Düngung sind ausgeschlossen. Auf 

eine mechanische oder andere Art der Beikrautregulierung zwischen 01.04. und 14.07. (Brut-

zeit) ist zu verzichten. Der früheste Erntezeitpunkt ist ab Mitte Juli.  

Blühstreifen:  

Es ist ein Blühstreifen mit einer Breite von mind. 10 m in Bewirtschaftungsrichtung (Nord-Süd-

Ausrichtung) anzulegen. Dieser ist mit einer mehrjährigen Ackerwildkrautmischung aus gebiets-

heimischer Herkunft anzusäen.  
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Die Standzeit des Blühstreifens ist auf ca. 3 – 5 Jahre zu konzipieren. Danach hat eine Bodenbe-

arbeitung mit Neuansaat im Frühjahr bis Ende Mai zu erfolgen.  

Während der Standzeit sind Mahd und Bodenbearbeitung sowie Düngung und Biozid-Einsatz zu 

unterlassen. 

Feldlerchenfenster: 

Auf der Fläche sind ca. 8 – 10 Feldlerchenfenster mit jeweils mind. 20 m² anzulegen.  

Die Anlage erfolgt durch Aussetzen/ Anheben der Sämaschine. Eine Anlage der Fenster durch 

Herbizid-Einsatz ist unzulässig. Zum Feldrand ist ein Abstand von mind. 25 m einzuhalten. Die 

Lerchenfenster sind jedes Jahr neu anzulegen und können in ihrer Lage variieren.  

Die Getreidebereiche, welche direkt an die Feldlerchenfenster angrenzen, dürfen nicht befah-

ren werden. 

Doppelter Saatreihenabstand  

Der Saatreihenabstand muss mind. 20 cm betragen. Dazu ist bei der Aussaat mindestens jedes 

zweite Säaggregat zu schließen und somit ein breiter Abstand zwischen den Saatreihen zu er-

zeugen. Eine Untersaat ist nicht zulässig. 

Beginn und Dauer der Maßnahme, Erreichen der Wirksamkeit  

Die Maßnahmenflächen müssen bis zum Eintreten der Beeinträchtigung – in diesem Fall Bau-

beginn – funktionstüchtig sein.  

Die Artenschutzmaßnahme K01 soll nach Vorgabe der Oberen Landesplanungsbehörde (SGD 

Süd) mit einem 5-jährigen Monitoring durch ein fachlich versiertes Gutachterbüro, welches der 

Oberen Naturschutzbehörde mitzuteilen ist, begleitet werden. Die Ergebnisse des Monitorings 

sind jährlich zum 31.10. in Form eines Berichts bei der Oberen Landesplanungsbehörde vorzu-

legen. 

Die Maßnahme ist dauerhaft zu unterhalten. Sollte im Zuge des Monitorings (vgl. Kapitel 6 Fach-

beitrag Artenschutz) festgestellt werden, dass sich innerhalb der PV-Flächen oder dessen direk-

tem Umfeld bzw. im Falle der Feldlerche auch innerhalb des angenommenen Störradius von 

120 m (vgl. Kapitel 3.1.2.5 Fachbeitrag Artenschutz) die Zielarten Feldlerche, Grauammer und 

Rebhuhn mit jeweils mind. 1 Brutpaar angesiedelt haben, so entfällt die Verpflichtung zur Un-

terhaltung der Maßnahme. 

 

 

 

Neustadt an der Weinstraße, den XX.05.2025 

S T A D T V E R W A L T U N G 

 

 

Marc Weigel 

Oberbürgermeister 


